
  
2. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Bergneustadt 

 für das Haushaltsjahr 2017 
 
Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Bergneustadt mit Beschluss vom __.__.2017 folgende 2. Nachtrags-
satzung zur Haushaltssatzung erlassen: 

 
§ 1 

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden 
 
  

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamtbeträge 
 

EUR 

 
erhöht um 

 
 
 

EUR 

 
vermindert um 

 
 
 

EUR 

 
und damit der Gesamtbetrag des 

Haushaltsplans einschließlich Nach-
träge festgesetzt auf 

 
EUR 

Ergebnisplan 
 
Erträge 
Aufwendungen 
 

 
 

49.963.875 
49.483.745 

 
 
0 
0 
 

 
 
0 
0 
 

 
 

49.963.875 
49.483.745 

Finanzplan 
aus laufender Verwaltungstätigkeit: 
Einzahlungen 
Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit: 
Einzahlungen 
Auszahlungen 
aus der Finanzierungstätigkeit: 
Einzahlungen 
Auszahlungen 
 

 
 

46.752.385 
42.880.000 

 
4.844.200 
5.558.000 

 
1.035.800 
2.334.250 

 
 
0 
0 
 
0 

350.000 
 

350.000 
0 

 
 
0 
0 
 
0 
0 
 
0 
0 
 

 
 

46.752.385 
42.880.000 

 
4.844.200 
5.908.000 

 
1.385.800 
2.334.250 

 
 
 

 



§ 2 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 
1.035.800 EUR um 350.000 EUR erhöht und damit auf 1.385.800 EUR festgesetzt. 

 
 
 

§ 3 
Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.  

 
 
 

§ 4 
Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen. 
 
 
 

 
§ 5 

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert. 
 
 
 

§ 6 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert. 

 
 
 

§ 7 
Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe im Haushaltsjahr 2017 und ab 
diesem Zeitpunkt jährlich erreicht. Der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe wird im Haushaltsjahr 2021 erreicht. Die im Haushalts-
sanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen. 
 
 
 

§ 8 



Die Bewirtschaftungsregelungen sind mit ihren haushaltsrechtlichen Auswirkungen Bestandteil dieser Haushaltssatzung. Im Rahmen der 
Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) werden folgende Regelungen zur flexiblen Bewirtschaftung der Erträge 
und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen getroffen: 
 

Budgetierungsregelungen 
 

Budgets im Sinne des § 21 GemHVO werden auf der Grundlage der Teilpläne jeweils für die Produktgruppen gebildet. 
 

Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung werden nicht in die Budgetierung einbezogen. 
 

Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zinsaufwendungen sowie Abschreibungen werden nicht in die Budgetierung einbezogen. Die-
se Aufwandsarten werden einzeln betrachtet jeweils zu einem Budget für Personal- und Versorgungsaufwendungen, Zinsaufwendungen 
bzw. Abschreibungen zusammengefasst. 
 
Zweckbindungen von Einnahmen 
 

Mehrerträge / -einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen zur Beseitigung 
der Folgen des Schadensereignisses. 
 

Mehrerträge / -einzahlungen aus pauschalierten Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, Zuweisungen, Spenden und 
sonstige Leistungen Dritter berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen in der jeweiligen Produktgruppe bzw. für  Investitionsob-
jekte. 
 
Sperrvermerke 
 

Alle mit Zweckzuwendungen finanzierten Aufwendungen / Auszahlungen bleiben bis zur Bewilligung der entsprechenden Zweckzuwen-
dung bzw. Freigabe durch den Kämmerer gesperrt. 
 

____________________________________ 
Entwurf 

Aufgestellt: Festgestellt: 
Bergneustadt, den 23.06.2017 Bergneustadt, den 23.06.2017 
 
 
 
Bernd Knabe Wilfried Holberg 
Stadtkämmerer Bürgermeister 
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